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Mit Herbst 2021 schien sich die 
exorbitante Entwicklung der 
Beschaffungskosten maßgeb-

licher Baumaterialien vorläufig wieder 
zu entspannen. Der Baukostenindex für 
Wohnhaus- und Siedlungsbau ist im vier-
ten Quartal 2021 sogar um etwa ein Prozent 
gesunken. Im gleichen Zeitraum war der 
Großhandelspreisindex für Betonstahl, der 
sich zwischen November 2020 und Jahres-
mitte 2021 nahezu verdoppelt hatte, um 
etwa 13 Prozent rückläufig. Ab März 2022 
war die Welt aber plötzlich eine andere. Mit 
dem Kriegsbeginn in der Ukraine schnell-
ten die Preise vieler preisrelevanter Bau-
rohstoffe unerwartet und dynamisch in 

die Höhe. Gleichzeitig war die Verfügbar-
keit bei vielen Materialien eingeschränkt 
oder überhaupt ausgesetzt. Betonstahl 
z. B. ist seit Jahresbeginn erneut um mehr 
als 50 Prozent teurer geworden. Die nach-
stehenden Grafiken (siehe unten) spiegeln 
die extreme Dynamik der Preisanstiege 
ausgewählter Baumaterialien wider.

Abkehr von Festpreisen
Diese nicht prognostizierbaren, massiven 
Kostenerhöhungen konnten in den An-
gebotspreisen der ausführenden Bauwirt-
schaft nicht im Entferntesten einkalku-
liert werden. Bei bestehenden Verträgen mit 
Festpreisvereinbarungen resultieren daraus 

unzumutbare Fehlvergütungen. Die mittel-
fristige Entwicklung ist derzeit nur schwer 
zu prognostizieren, da sich die Preis-
anstiege im Vergleich zu 2021 auf wesent-
lich breitere Marktbereiche ausgedehnt ha-
ben. Die größte Unsicherheit besteht aktuell 
bei der Energiepreisentwicklung, die wiede-
rum mittelbar die Preise zahlreicher Bau-
materialien beeinflusst. So liegt der Öster-
reichische Gaspreisindex (ÖGPI) gegenüber 
Mai 2021 um 474,5 Prozent höher.

Damit wird aber auch die Kalkulation 
künftiger Bauprojekte zu einem gefähr-
lichen Glücksspiel. Besonders prekär ist die 
Lage zurzeit im sozialen Wohnbau: Nicht 
abschätzbare Preisentwicklungen führen 
dazu, dass für Bauunternehmen die Abgabe 
eines Angebots für Verträge mit festen 
 Preisen derzeit ein unkalkulierbares Risiko 
darstellt. Aufgrund der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten (Förder-
vorgaben bzw. Mietpreiskalkulationen) 
besteht jedoch kaum Spielraum zur An pas-
sung der Kostengrenzen. Einzelne Wohn-
baugesellschaften reduzieren ihre Neuaus-
schreibungen daher bereits erheblich.

Insbesondere Verträge mit öffentlichen 
Auftraggebern müssten in dieser Situa-
tion aufgrund des Bundesvergabegeset-
zes zu veränderlichen Preisen ausgeschrie-
ben werden. Zumindest für volatile und 
preisbestimmende Kostenbestandteile. 
Die Unabhängige Schiedskommission im 
BMDW hat auf Antrag der Geschäftsstelle 
Bau eine Empfehlung zur Preisgleitung 
preissensibler Materialien (Beton stahl, 
Bitumen, Zement etc.) bei bestehenden 
und künftigen Verträgen mit öffentlichen 
Auftraggebern veröffentlicht. Auch für den 
bereits 2021 von Auftraggeber- und Auf-
tragnehmer-Vertretern bei der Österreichi-
schen Bautechnikvereinigung gemeinsam 
erarbeiteten Leitfaden zu Preisveränderun-
gen und Lieferengpässen wurde der Emp-

fehlungszeitraum aufgrund der aktuellen 
Situation erneut bis 31. Oktober 2022 ver-
längert.

Preisanpassung: zwei Varianten
Bei Anpassung von Angebotspreisen wer-
den in der Regel zwei Fälle unterschieden. 
Bei reiner Valorisierung eines früher abge-
gebenen Angebotspreises wird lediglich die 
Veränderung eines vereinbarten Index zu-
gerechnet. Die damit valorisierten Einheits-
preise bleiben dann über den Leistungs-
zeitraum unverändert. Bei veränderlichen 
Preisen werden Angebotspreise auf Ba-
sis einer vereinbarten Preisumrechnungs-
grundlage (Index, Warenkorb etc.) laufend 
angepasst. Aufgrund allfällig vereinbar-
ter Schwellenwerte (laut ÖNorm B 2111 ak-
tuell z. B. zwei Prozent) ergeben sich Pha-
sen konstanter Preise (Preisperioden). Nur 
jeweils die in einer Preisperiode erbrachte 
Leistung wird zu dem zugehörigen Preis-
niveau abgerechnet.

Aber selbst die Vereinbarung veränder-
licher Preise beinhaltet ein erhebliches 
Risiko für Fehlvergütungen, wenn die dem 
Vertrag zugrunde liegende Preisumrech-
nungsgrundlage (Index etc.) inhaltlich 
nicht zutrifft oder aus unterschiedlichen 
Gründen die tatsächliche Kostenentwick-
lung qualitativ nicht abbildet. In diesem 
Zusammenhang ist die Zusammenset-
zung (Art und Gewichtung der Pegel-
stoffe) der jeweiligen zugrunde liegenden 
Indexwarenkörbe wesentlich. Bei umfang-
reichen Baumaßnahmen ist der Wertever-
zehr (unterschiedliche Materialien und 
Einbaumengen) der einzelnen Baupha-
sen in der Regel stark unterschiedlich. Bei 
Erd arbeiten am Beginn des Projekts sind 
andere Kostenbestandteile relevant (z. B. 
Dieselpreis etc.) als bei späteren Stahlbau-
arbeiten. Die ÖNorm B 2111 (1. 5. 2007) 
„Umrechnung veränderlicher Preise von 

Bauleistungen“ regelt dazu die Preisum-
rechnung nach Leistungsteilen. Mit den 
Baukostenindizes für Straßen-, Brücken- 
und Siedlungswasserbau stehen dazu ent-
sprechende Sub indizes, die inhaltlich den 
Leistungsgruppen der LB-VI angepasst 
sind, zur Verfügung.

Für die Umrechnung veränderlicher 
Preise auf Basis der Baukostenveränderun-
gen des BMDW bietet die Geschäftsstelle 
Bau unter www.preisumrechnung.at eine 
praktikable Online-Plattform an. ◼

Materialpreise – Lieferengpässe
Noch bevor sich die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kosten von Baumaterialien auf 
hohem Niveau langsam abmildern konnten, wurde die Bauwirtschaft durch den Krieg in der 
Ukraine mit einem Materialkostenanstieg in nie zuvor dagewesenem Ausmaß konfrontiert. 
TEXT:  PETER SCHERER, GESCHÄFTSSTELLE BAU
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Großhandelspreisindex für Eisen und Stahl (Pos. 46.7213), Warencode 293 Betonstahl in Stäben
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Valorisierung eines Angebotspreises

Preisumrechnung nach ÖNorm B2111
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Keine Schwellenwerte, keine Abminderungen

Schwellenwerte 2 % (1 %), Abminderung Lohn 0,98
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